
in den vier Wohnbezirken der In
nenstadt im letzten Jahr 36 Straf
entlassene wiedereingegliedert wor
den waren. Diese Bürger arbeiten in 
15 verschiedenen Betrieben und sind 
für die Erziehung von 52 schulpflich
tigen Kindern verantwortlich. Damit 
drängten sich unweigerlich folgende 
Fragen auf:
— Wo und wie arbeiten diese Straf

entlassenen?
— Wie verläuft die Entwicklung der 

schulpflichtigen Kinder? Gibt es 
Fehlentwicklungen? Was muß ge
tan werden, um evtl, drohende 
Fehlentwicklungen im Zusam
menwirken mit Schule, Erzie
hungsberatungsgruppen und El
ternvertretungen rechtzeitig zu 
verhindern?

— Wird entsprechend dem Beschluß 
der Stadtverordnetenversamm
lung und des Kreistages mit die
sen Personengruppen richtig ge
arbeitet (Erfassung in den Schu
len, Betreuung durch die Erzie
hungsberatungsgruppen usw.) ?

— Wie sind die Wohnverhältnisse, 
wie ist die kulturelle Betreuung 
usw.?

Durch die Arbeit des Rechtspflege
aktivs für die vier Wohnbezirke der 
Innenstadt wollen wir versuchen, 
zur Lösung dieser Fragen beizutra
gen und die große Lücke „Wohnbe- 
reich“ zu schließen. Im Dezember des 
vergangenen Jahres hat sich das Ak
tiv konstituiert. Ihm gehören an:
— Je ein Vertreter der vier Wohn

bezirksausschüsse,
— Vier Schöffen, die in diesem 

Wohnbereich wohnen. Diese 
wurden aber so ausgewählt, 
daß sie einen größeren Bereich 
erfassen. Eine Schöffin kommt 
z. B. aus der Handwerkskammer 
und hat daher Einfluß auf die 
privaten Gaststätten. Eine andere 
Schöffin ist Mitglied des Schöf
fenkollektivs Handel und hat so
mit Einfluß auf den staatlichen 
Handel einschließlich Gaststätten. 
Der dritte Schöffe gehört dem 
Schöffenkollektiv eines größeren 
Betriebes an, und der vierte 
Schöffe, eine Pädagogin, arbeitet 
im Staatsapparat und hält die 
Verbindung zur örtlichen Volks
vertretung und zum DFD.

— Zwei Mitglieder der für 
die Wohnbezirke zuständigen 
Schiedskommission.

— Die Abschnittsbevollmächtigten 
dieser Wohnbezirke.

— Ein verantwortlicher Vertreter 
der Schule dieses Bereichs.

— Ferner sind in dem Aktiv die 
FDJ-Kreisleitung, der DFD, der 
HO-Kreisbetrieb, das größte 
Kombinat des Kreises (in dem 
fast die Hälfte der bereits er
wähnten 36 Strafentlassenen ar
beiten) und die zuständige Ju
gendhilfekommission vertreten.

Ein Mitglied der Ständigen Kom
mission Volkspolizei, Inneres und 
Justiz der Stadtverordnetenver
sammlung ist der Vorsitzende des 
Aktivs.
Mit der Bildung des Aktivs haben 
wir den ersten Schritt getan. Nun 
kommt es u. E. darauf an, seine Tä

tigkeit auf der Grundlage des Staats
ratsbeschlusses über sozialistische 
Kommunalpolitik vom 16. April 
1970 auszurichten. Auf Grund einer 
Vereinbarung zwischen der Stadt 
und dem erwähnten Kombinat sind 
dafür gute Voraussetzungen gegeben. 
Dabei wird zweifellos die Einheit 
von Arbeit und Freizeit, insbeson
dere die sinnvolle Gestaltung der 
Freizeit, eine wesentliche Rolle 
spielen.

In ihrem Beitrag zur „Integration 
der gerichtlichen Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Zivil-, Familien-, Arbeits
und LPG-Rechts in die komplexe so
zialistische Gesellschaftsgestaltung“ 
(NJ 1970 S. 416 ff., 475 ff.) 
haben S t r a s b e r g / P f  e u f  e r /  
S t r a n o v s k y  wichtige Hin
weise für ein effektives Zusammen
wirken der Gerichte mit den Volks
vertretungen und ihren Organen so
wie mit gesellschaftlichen Organisa
tionen und den entscheidenden Be
trieben im Territorium gegeben.
Nach unseren Erfahrungen kommt es 
beim Zusammenwirken mit den Or
ganen der Staatsmacht nicht darauf 
an, Mitglieder von Volksvertretun
gen, Ständigen Kommissionen oder 
Aktivs zu einer Vielzahl von Prozes
sen hinzuzuziehen. Vielmehr ist es 
wichtig, zu denjenigen Organen der 
Staatsmacht bzw. Fachabteilungen, 
deren Tätigkeit eng mit den gericht
lich zu entscheidenden Konflikten 
im Zusammenhang steht, eine stän
dige, feste Verbindung zu unterhal
ten und ihnen Erfahrungen und Er
kenntnisse des Gerichts in geeigne
ter Form zugänglich zu. machen. 
Über diese Organe fließen dann die 
Erfahrungen und Erkenntnisse des 
Gerichts in die Beschlüsse der Volks
vertretungen und damit in die Lei
tung der gesellschaftlichen Entwick
lung im Territorium ein. Eine solche 
regelmäßige Zusammenarbeit trägt 
zugleich zur Qualifizierung der ge
richtlichen Tätigkeit bei.
Zur Verbesserung der Zusammenar- 
bei hat das Kreisgericht Uecker
münde — worauf Strasberg/Pfeufer/ 
Stranovsky (a.a.O., S. 477) bereits 
aufmerksam gemacht haben — mit 
staatlichen Organen auf bestimmten 
Rechtsgebieten schriftliche Verein
barungen abgeschlossen, und zwar 
mit dem Rat für landwirtschaftliche 
Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft auf dem Gebiet des LPG- 
Rechts, mit der Abteilung Innere 
Angelegenheiten auf dem Gebiet der 
Betreuung kriminell Gefährdeter 
und Haftentlassener, mit dem Refe
rat Jugendhilfe des Rates des Krei
ses auf dem Gebiet des Jugendstraf
rechts und mit den Räten der Städte 
Ueckermünde, Torgelow und Eggesin 
auf dem Gebiet des Wohnungsmiet
rechts. Diese Vereinbarungen, die 
von den örtlichen Besonderheiten 
und den Schwerpunkten in der 
Rechtsprechung ausgehen, ermög
lichen es,

Inwieweit wir dabei u. a. mit Hilfe 
des Rechtspflegeaktivs vorankom
men, müssen die Erfahrungen zeigen, 
die wir in der nächsten Zeit sammeln 
werden. Dann wird sich auch erwei
sen, ob im Stadtgebiet Wittenberg 
weitere Rechtspflegeaktivs gebildet 
werden. Zu gegebener Zeit werden 
wir darüber in der „Neuen Justiz“ 
berichten.

— den Inhalt der Zusammenarbeit 
exakt zu erfassen,

— einen ständigen Informationsaus
tausch zu sichern,

— die Verantwortung der Partner 
bei der Realisierung der Verein
barung abzugrenzen,

— die Zusammenarbeit kontrollfä- 
hig zu gestalten und leitungsmä
ßig abzusichern.

Die Vereinbarungen über die Zusam
menarbeit auf dem Gebiet des Miet
rechts haben in der Praxis bereits 
zu guten Ergebnissen geführt. Das 
Plenum des Bezirksgerichts Neu
brandenburg hat deshalb diese Ar
beitsweise auch allen anderen Kreis
gerichten des Bezirks empfohlen.
Die Vereinbarung, die im April 1967 
von den Bürgermeistern der genann
ten Städte und dem Direktor des 
Kreisgerichts unterzeichnet wurde, 
sieht insbesondere folgende Maß
nahmen vor:
— vierteljährliche Konsultationen zu 

Fragen der Mietrechtsprechung,
— Informationen an die Fachorgane 

bei Mietaufhebungsklagen mit 
kurzer Sachverhaltsangabe zur 
Kenntnisnahme und evtl. Stel
lungnahme,

— Mitwirkung von Vertretern der 
Fachorgane in wichtigen Ver
fahren,

— Auswertung von Verfahren,
— Beratung und Festlegung gemein

samer Maßnahmen zur Bekämp
fung von Mietrückständen (u.a. 
Verfahren vor erweiterter Öffent
lichkeit).

Vor Abschluß der Vereinbarung ana
lysierte' das Kreisgericht über einen 
längeren Zeitraum die Mietrecht
sprechung, die einen erheblichen An
teil der Zivilrechtsprechung aus
macht. Dabei wurde festgestellt, daß
— die gerichtlichen Entscheidungen 

von den örtlichen Organen oft 
nur schleppend realisiert wurden,

— die Stellungnahmen der Wohn
raumlenkungsorgane bei Eigenbe
darfsklagen oft nicht den gericht
lichen Anforderungen entspra
chen,

— den Wohnungsproblemen bei Ehe
scheidungen von den Fachorga
nen nicht genügend Aufmerksam
keit geschenkt wurde,

— häufig Bürger in der Rechtsaus
kunft die Arbeit der Wohnraum
lenkungsorgane und des VEB 
Kommunale Wohnungsverwal
tung kritisierten.

WOLFGANG BÖHME, Direktor 
des Kreisgerichts Wittenberg

Enge Zusammenarbeit des Kreisgerichts Ueckermünde 
mit örtlichen Organen auf dem Gebiet des Mietrechts
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